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SOFTWORLD

CARE24 – SERVICE-Vereinbarung

für PC / Portables-PC und Notebooks
HARDWARE-SERVICE-VERTRAG   Nr. ..............................

Zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer wird folgender Vertrag über Instandhaltung und Instandsetzung 

der nachstehend aufgeführten Anlagen zur Datenerfassung und Datenverarbeitung abgeschlossen:       

Serien-Nr.:  Gerät:



Wartungsgebühr   Wartung jährl./mtl./einmal.             Wartungsform                                         

________  ______________________       ____________    _______________________      _______   

________  ______________________       ____________    _______________________      _______ 

________  ______________________       ____________    _______________________      _______ 

________  ______________________       ____________    _______________________      _______ 

________  ______________________       ____________    _______________________      _______ 

________  ______________________       ____________    _______________________      _______ 

________  ______________________       ____________    _______________________      _______ 

________  ______________________       ____________    _______________________      _______ 

________  ______________________       ____________    _______________________      _______ 

________  ______________________       ____________    _______________________      _______ 

Der Vertrag - bestehend aus 4 Seiten - beginnt am  ......................... und wird für ein Jahr abgechlossen. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 6 Wochen vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Der Auftraggeber ermächtigt den Auftragnehmer widerruflich, die Rechnungsbeiträge über Wartungsgebühren aus diesem Vertrag bei Fälligkeit von dem nachstehendem Bankkonto im Lastschriftverfahren einzuziehen.

Name des Kreditinstitutes: .................................................................................................................................          

Bankleitzahl: ................................................... Konto-Nummer:  ............................................. 
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Hardware-Wartungsformen:
(Preise gültig ab 01.01.2001)

***

Leistungsumfang (3 Sterne Wartung): 



Der Wartungsgeber gewährleistet eine Reaktionszeit im Schadensfall von Montag bis Freitag 



von 9 - 18 Uhr innerhalb von 24 Stunden. Der Zugriff auf den technischen Hotline-Service



ist innerhalb 1 Stunde möglich (Telefonische Verbindung mit einem qualifizierten Techniker).



Die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft erfolgt dann schnellstmöglich vorort bzw. in 



unserem Hause und beinhaltet die Anfahrt bzw. Rückholung des Systems oder den 



Vorabaustausch in ein hardwaremäßig gleichwertiges Gerät während der Dauer der Reparatur.



Ein Haftung für Daten (auf Datenträger im Gerät) wird grundsätzlich ausgeschlossen.



Diese Wartungform schließt die Arbeitszeit und Ersatzteile innerhalb der Garantiezeit ein.



Wartungsgebühr: 1,5 % der Netto-Anschaffungssumme pro Monat zzgl. Mwst.
** 

Leistungsumfang (2 Sterne Wartung): 


wie Wartungsform A, mit einer Reaktionszeit innerhalb von 48 Stunden. 



Wartungsgebühr: 1,0 % der Netto-Anschaffungssumme pro Monat zzgl. Mwst.
* 

Leistungsumfang (1 Stern Wartung): 


Vorabaustausch eines gleichwertigen Systems bei Zusendung des defekten Systems durch den 



Kunden. Reaktionszeit innerhalb von 96 Stunden. 



Wartungsgebühr: 0,5 % der Netto-Anschaffungssumme pro Monat zzgl. Mwst.
Hinweis: 

Garantieverlängerung auf 36 Monate



Für die meisten der durch unser Haus angebotenen Produkte können Sie




eine Garantieverlängerung auf 36 Monate - gleich beim Kauf 


    

  


oder spätstens innerhalb 1 Woche nach dem Kauf - erwerben.




Rufen Sie uns an - wir informieren Sie gerne.
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Vertragsbedingungen:

1. Gegenstand des Vertrags: 

Gegenstand des Vetrags ist die Pflege und schnellstmögliche Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der auf Blatt 1 aufgeführten Anlagen auf der Basis von gestaffelten Leistungsebenen ( vgl. Anlage zum Wartungsvertrag).

Der Wartungsgeber hat das Recht, sich zur Erfüllung seiner Pflichten aus diesem Vertrag Dritter zu bedienen. 

2. Beginn und Dauer des Vertrags: 

Der Abschluß eines Wartungsvertrags ist nur möglich innerhalb des mit dem Kaufdatum des jeweiligen Systems beginnenden Gewährleistungszeitraums. Der Vertrag tritt mit dem Abschlußdatum in Kraft und gilt zunächst für

1 Jahr. Er verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 6 Wochen vor Ablauf des Jahres schriftlich gekündigt wird. 

3. Leistungen des Wartungsgebers: 

Der Wartungsgeber verpflichtet sich, die im Vertrag einzeln aufgeführten Geräte und Systeme für den Vertragszeitraum zu warten und auftretende Störungen zu beseitigen, um die technische Funktionsfähigkeit der Geräte bzw. des Systems schnellstmöglich wiederherzustellen. Es wird eine Reaktionszeit zur Problemlösung je nach Art der gewählten Wartungsform angestrebt (siehe Anlage). Bei Gerätesystemen müssen alle Komponenten dieser Anlage (PC, Peripherie-Geräte und Software), die zur Funktionstüchtigkeit dieses Systems beitragen im Wartungsvertrag erfaßt sein. 

Dem Wartungsnehmer steht die Inanspruchnahme einer kostenlosen telefonischen Hotline zur Verfügung. Diese dient dem Kunden zur Unterstützung mit Beratungsleistungen hinsichtlich der Fehleraufnahme und Fehlerdiagnose. Bei komplexen Zusammenhängen muß das Problem per FAX oder email schriftlich erörtert werden. Vorort-Service leistet der Wartungsgeber im Rahmen des Wartungsvertrages dann, wenn  eine Problemlösung über Telefon nicht möglich erscheint.

4. Im Vertrag sind nicht eingeschlossen: 

a) Arbeiten und Ersatzteile, die nicht durch normalen Verschleiß bzw. Materialfehler, sondern durch unsachgemäße Handhabung, insbesondere Bedienungsfehler und menschliches Versagen, b) durch Einbruch, Diebstahl, Sabotage c) Explosionen, Brand, Blitzschlag, Rauch- und Rußschäden, sowie Defekte der elektrischen Energieversorgung, d) Wasserschäden und Feuchtigkeit, durch alle anderen Fälle höherer Gewalt, e) durch Krieg, Unruhen, Erdbeben und durch die Eigenart des Betriebes bedingte Einwirkungen von Wasser-, Säuredämpfen sowie Netzspannungsschwankungen, f) durch den Anschluß nicht geeigneter Zusatzgeräte, Verwendung nicht vom Auftragnehmer zugelassener Arbeitsmittel z.B. Datenträger, erforderlich werden. Außerdem fallen nicht in diesen Vertrag g) Ersatzteile, die durch normalen Verschleiß benötigt werden, sowie Verbrauchs- und Zubehörteile, h) das Beheben von Störungen, wenn die Funktionstüchtigkeit der Anlage zu 70 % aufrechterhalten ist (technische Betriebsbereitschaft), i) Software Up-Dates, k) Ersatzteile nach Ablauf der Garantiezeit 
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5. Gewährleistung und Haftung: 

Die Gewährleistung des Auftragnehmers für fehlerhafte Ausführung der im Rahmen dieses Vertrages zu erbringenden Leistungen sowie die Haftung für Schäden, die bei Ausführung dieser Arbeiten entstehen, beschränkt sich unter Ausschluß weiterer Ansprüche auf die unentgeltliche Beseitigung solcher Mängel und Schäden am Vertragsgegenstand. Wird die Beseitigung vom Auftragnehmer verweigert, unzumutbar verzögert oder ist sie endgültig fehlgeschlagen, kann der Auftraggeber den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen. Die Gewährleistung setzt voraus, daß eine Mängelrüge unverzüglich schriftlich erfolgt. Die Gewährleistung aus der Wartungspflicht entfällt für den Wartungsgeber, wenn der Auftraggeber selbst Nachbesserungen oder Veränderungen auch in Form von Fremdhardware vornimmt oder durch Dritte vornehmen läßt. Andere Ansprüche insbesondere Schadensersatzansprüche (vertraglich oder außervertraglich) für im Rahmen von Wartungs- oder Gewähr-leistungsarbeiten entstandene  Schäden (einschließlich Schäden an aufgezeichneten bwz. gespeicherten Daten) gegen den Auftragnehmer und seine Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen, es sei denn daß grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt.

6. Pflichten des Wartungsnehmers: 

Arbeiten außerhalb der normalen Geschäftszeit des Auftragnehmers erfolgen nur nach besonderer Vereinbarung und unter Berechnung der anfallen den Mehrkosten (Überstunden, Reisespesen). Kundendienst besuche, die aus vom Auftraggeber zu vertretendem Grund wiederholt werden müssen, werden gesondert berechnet. Der Aufstellungsort der Anlage, die Stromversorgung sowie die sonstigen Umgebungsbedingungen müssen den vom Auftragnehmer festgelegten Anforderungen bzw. Bedingungen entsprechen. Anbauten und Anschlüsse von zusätzlichen Aggregaten an die Anlage oder sonstige Erweiterungen sind nur mit vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Wartungsgebers zulässig. Der Kunde wird geeignete Datensicherungen vornehmen. Die evtl. notwendige Regenerierung von kundeneigenen Daten, die durch fehler-hafte Gerätefunktion oder anderweitig zerstört wurden, ist nicht Bestandteil dieses Vertrages und bleibt allein in der Verpflichtung des Kunden. 

7. Wartungsgebühren: Die Wartungsgebühren gelten für eine normale Nutzung der Anlage bis zu 12 Stunden pro Tag. Wird die Anlage in der Ausrüstung bzw. der Konfiguration verändert, ist dies dem Wartungsgeber unverzüglich mitzuteilen. Er wird die Wart ungsgebühr diesen Änderungen anpassen. Die Wartungsgebühr ist zzgl. der gesetzlichen Mwst. ist monatlich oder vierteljährlich im voraus innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum zu bezahlen. Die Wartungsgebühren sind auf Blatt 1 aufgeführt.

8. Allgemeines

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die der Auftraggeber zur Kenntnis genommen hat.

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages und seiner Anlagen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Der Kunde darf Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit aus drücklicher schriftlicher Genehmigung des Wartungsgebers an Dritte übertragen.

9. Sonstiges: ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Ort, Datum, Wartungsgeber .................................Ort, Datum, Wartungsnehmer .......................................

Dienstleistungtarife für EDV-Service 
(Ohne Wartungsvereinbarung)

1.
Honorare für "Bring-In-Service"

Der Kunde schickt das defekte Gerät/System in die SOFTWORLD Service-Zentrale in der Gmunderstr. 35  in 81379 München. Der Stundensatz für Reparaturen beträgt für Geräte außerhalb der Garantie Euro 70,- (ohne Ersatzteile). Die Instandsetzung erfolgt schnellstmöglich und schließt einen ausgiebigen Funktionstest mit ein. Danach steht das Gerät wieder zur Abholung bereit.                                                                                                                                                                                     

2.
Honorare für den Vor-Ort-Service (Standardtarife)
2.1
Die Grundpreise betragen bei den jeweils einzeln abzurechnenden Leistungseinheiten:


Vergütung Honorarstufe I *):
Euro 70,- pro Stunde zzgl. Mwst.


Vergütung Honorarstufe II*):
Euro 95,- pro Stunde zzgl. Mwst.


*)
Honorarstufe I:
Service-Arbeiten wie Aufstellen eines Systems, Netzwerk-Verkabelungen


**)
Honorarstufe II:
Systemkonfigurationen (Abstimmung von Software und Hardware), 





Fehlerdiagnose, Fehlerbehebung, Einrichten von Applikations-Software, 





Netzwerk-Installation und Netzwerk-Support



(Die kleinste abrechenbare Zeiteinheit beträgt 1 Stunde)

3.
Honorare für den Vor-Ort-Service (Zuschlagsätze)


Wird die Einhaltung der nachfolgend definierten Reaktionszeiten gefordert, so erhöhen sich die unter 
Punkt 1. erwähnten Honorarsätze wie folgt:

3.1   24- Stunden-Service:


Zuschlagssatz: 10 % zum vereinbarten Normaltarif


Geht die Leistungsanforderung bis 17:00 eines Arbeitstages (Montag bis Freitag) ein, verpflichtet sich 
SOFTWORLD GmbH binnen 24 Stunden nach Meldung mit der Leistungserbringung zu beginnen.

3.2
4- Stunden EXPRESS-Service:


Zuschlagssatz: 30 % zum vereinbarten Normaltarif




Im Rahmen des Express-Services verpflichtet sich SOFTWORLD GmbH, während der Arbeitstage

        Montag bis Freitag unter der Voraussetzung, daß die Leistungsanforderung zwischen 9:00 und 16:00 
Uhr eingeht, binnen 4 Stunden nach Meldung mit der Leistungserbringung zu beginnen.

4.
Fahrtkosten

Die KFZ-Kosten für An- und Abfahrt werden innerhalb Münchens pauschal mit Euro 20,- abgerechnet.


Bei Einsätzen außerhalb der Stadtgrenze Münchens werden Euro 0,70 pro Kilometer berechnet. 


Die Fahrtkostenzeit wird mit Euro 45,- pro Stunde angesetzt.

